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Schülerinnen und Schüler 

Landeshauptstadt München 

Berufsfachschule 

Kommunen 

Berufsfeuerwehr -Träger der praktischen 

Ausbildung  

Rechtsträger der „weiteren beteiligte Einrichtungen“; meint 

Pflichteinsätze 

Hand-

werks-

betrieb

e 

Bildungseinrichtungen 

der überbetrieblichen 

Ausbildung  

Inn-

ungen 

Kam-

mern 

Öffentlich-rechtliches 

Schulbesuchsverhältnis; 

geregelt durch Satzung, 

Schulordnungen, BayEUG 

(Bayerisches Gesetz über 

das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen) 

Vereinbarungen 

i.S.d. Satzung 

Kooperationsvertrag 

Ggfs. gesonderte Verträge/Verschwiegenheitserklärungen auf 

Wunsch der „weiteren beteiligten Einrichtungen“ je nach Einzelfall 

Legende: 

 Natürliche/jur. Personen 

  

rechtl. unselbstständige 

Organisationseinheiten 

 

Rechtsverhältnisse 

 

Ausbildungsvertrag/ 

Dienstanfängerverhältnis 
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